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Lesenswerte Bücher und Schriften

Die Verordnung 1945 über das militärische Kontrollwesen.
Von Hptm. Boßhardt. Verlag: Redaktion „Der Sektionschef" St. Gallen.

Als Nr. 2 der Schriftenreihe des Verbandes Schweizerischer Sektionschefs ist
bei der Buchdruckerei Löpfe-Benz in Rorschach eine 44 Seiten fassende Broschüre
„Die Verordnung vom 10. April 1945 über das militärische Kontrollwesen und
deren VollziehungsVorschriften" in deutscher, französischer und italienischer Aus-
gäbe erschienen. Hptm. A. Boßhard, Sekretär bei der Direktion der eidg. Militär-
Verwaltung und Verfasser der Kontrollverordnung, hat hier einen praktischen
Kommentar geschaffen, der vor allem in Grenzfragen des Kontroll- und Melde-
wesens eine einheitliche Auffassung dokumentieren will und dadurch in der An-
wendung Sicherheit und Einfachheit erreicht. Aber auch alle andern Fragen des

Kontrollwesens der Militärbeamten und Kommandostellen finden Begründung
und Erläuterung. Sektionschefs, Kreiskommandanten, Militärkanzleien, Gemeinde-
und Zivilstandskanzleien und Einheitskommandanten erhalten in dieser Broschüre
eine wertvolle Ergänzung zur Kontrollverordnung und den Vollziehungsvor-
Schriften. Dem Verbände Schweizerischer Sektionschefs gebührt für die Herausgabe
dieser Schriftenreihe der Dank aller interessierten Kreise.

Oberstlt. S. Fischer.

Zeifschriften-Sehau

Das Fox-Gerät. Die Nummer 20 des „„Schweizer Soldat" vom 30. Juni
1947 enthält einen einläßlichen Bericht über die Demonstration der modernen
Kriegstechnik, welche den eidgenössischen Räten im Juni vorgeführt -wurde und
über die auch die Tagespresse seinerzeit einläßlich Bericht erstattete. Den Fourier
selbst dürften dabei besonders die Ausführungen über ein drahtloses Kleinsprech-
gerät interessieren, da es dem Einheits-Kdt. gestattet, ev. sogar mit seinem Fourier,
der im Gefecht den Fassungstrain oder allenfalls die Küche nachführt, jederzeit
telephonisch in Verbindung zu treten und ihm die notwendigen Anweisungen zu
erteilen. Der „Schweizer Soldat" berichtet hierüber:

Neben einer der größten unserer fahrbaren Funkstationen konnte auch der
kleine Radiosender und -empfänger unserer Armee in Aktion besichtigt werden.
Das Handie-Talkie oder kurz Fox-Gerät genannte Kleinsprechgerät wiegt nur
zweieinhalb Kilogramm und kann heute in der Schweiz hergestellt werden. Sofern
die Kredite bewilligt werden — 12 Millionen Franken für 10 000 Stück — wird
ein sehnlichster Wunsch unserer Infanterie in Erfüllung gehen und jede Inf. Kp.
zehn dieser handlichen Sprechgeräte erhalten. Dadurch wird es dem Kp. Kdt.
möglich, bis auf eine Distanz von 2 km mit seinen Zugführern, einer Aufklärungs-
patrouille oder mit dem den Troß nachführenden Fw. oder Fourier sprechen zu
können.
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